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A. Wesen und Struktur des Finanzausgleichs

I. Allgemeines

1Die Steuerverteilung im Bundesstaat stellt dasHerzstück der Finanzverfassung dar.1

Die Geldverteilung zwischen Bund und Ländern ist eine Schlüsselentscheidung für die
Machtverteilung im Bundesstaat (s. u. Rn. 20).

2Insgesamt erscheinen die Regelungen der Art. 106–107 GG überkomplex. Dies gilt
insbesondere für die zentrale Steuerverteilungsvorschrift des Art. 106 GG, den um-
fangreichsten und wohl auch kompliziertesten Artikel des Grundgesetzes. Dies hängt
auch mit den Schwierigkeiten zusammen, für etwaige Verfassungsänderungen bezüg-
lich der finanziellen Zentralfrage des deutschen Föderalismus hinreichende Mehrhei-
ten zu organisieren. Ausnahmen und Gegenausnahmen, aber auch eine weitgehende
Maßstabslosigkeit sind Gift für die Transparenz und Einsichtigkeit der Lösungen. Die
Vorschriften der Art. 106a und 106b GG etwa mühen sich denn auch gar nicht mehr
um die normative Integration in das System des Finanzausgleichs.

3Unter dem Begriff des bundesstaatlichen Finanzausgleichs verstehen Rechtspre-
chung und h.M. im Schrifttum die Verteilung der öffentlichen Einnahmen auf die
einzelnen Gebietskörperschaften.2 Dieser enge Finanzausgleichsbegriff bezieht sich
damit lediglich auf den Regelungsinhalt der Art. 106 bis 107 GG und damit auf die
Verteilung der Steuereinnahmen. Nach anderer Auffassung gehört neben der Ein-
nahmenverteilung auch die Aufteilung der Aufgaben und die Ausgabenzuständigkeit
(dazu § 3) zum Regelungskomplex Finanzausgleich3 (auch „passiver Finanzausgleich“
genannt). Ein solch weites Begriffsverständnis ist jedoch abzulehnen, denn eine Er-
tragsverteilung zwischen unterschiedlichen Körperschaften setzt denknotwendig eine
entsprechende Aufgabenverteilung voraus.4 Auch wenn die grundgesetzliche Zustän-

1 Kloepfer, Verfassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 105, „politische Kernfrage der Finanzverfassung“.
2 BVerfGE 72, 330 (383) – Finanzausgleich I; Hidien, Der bundesstaatliche Finanzausgleich in Deutsch-
land, 1999, S. 27; Siekmann, in: Sachs (Hg.), Grundgesetz, 6. Aufl. 2011, Vor Art. 104a Rn. 51f.,
Art. 107 Rn. 4; Fischer, Bundesergänzungszuweisungen im Länderfinanzausgleich, 2011, S. 17; zu den
Bedeutungsvarianten des Begriffs des Finanzausgleichs Korioth, Der Finanzausgleich zwischen Bund
und Ländern, 1997, S. 19ff.

3 Häde, Finanzausgleich, 1996, S. 4ff.; Hidien, Der bundesstaatliche Finanzausgleich in Deutschland,
1999, S. 27, „in einem weiten und abstrakten Sinne“; Katz, Der kommunale Finanzausgleich, in: Pütt-
ner (Hg.), Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Band VI, 2. Aufl. 1998, S. 303
(304f.); v. Mutius/Henneke, Kommunale Finanzausstattung und Verfassungsrecht, 1985, S. 84; Starck,
StuW 1974, 271 (278).

4 Henneke, Öffentliches Finanzwesen, 2. Aufl. 2000, Rn. 687; so ist denn auch Ziel des Finanzausgleichs
„Bund und Ländern die Erfüllung ihrer verfassungsrechtlichen Aufgaben [. ..] zu ermöglichen“,
BVerfGE 116, 327 (378) – Berliner Haushalt.
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digkeitsverteilung als solche bereits Elemente eines Finanzausgleichs enthält,5 so ist sie
doch nur Voraussetzung und Bestimmungsgröße des Finanzausgleichs und nicht
selbst Regelungsgegenstand der Finanzverfassung.6

II. Mehrstufiges Finanzausgleichssystem

4 Das Steuerverteilungs- und Ausgleichssystem des Grundgesetzes gliedert sich in den
vertikalen Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sowie in den horizontalen
Finanzausgleich zwischen den Bundesländern. Hinzu kommen zwei weitere Diffe-
renzierungen, die für die Ertragsverteilung zwischen den beiden Stufen des föderalen
Staats maßgeblich sind. Der primäre, verteilende oder ertragszuweisende Finanzaus-
gleich bestimmt, welcher Gebietskörperschaft welche Erträge zufließen. Ergänzt wird
diese Zuteilung durch den sekundären, korrigierenden oder umverteilenden Finanz-
ausgleich, der sich zeitlich und sachlich an die Ertragsverteilung anschließt, um die
Ergebnisse der primären Ausgleichsstufen insbesondere unter Bedarfsgesichtspunkten
zu korrigieren.

5 Im Einzelnen setzt sich der verfassungsrechtlich vorgesehene Finanzausgleich aus fol-
genden vier Stufen zusammen:7

1. Stufe: primärer vertikaler Finanzausgleich: Verteilung der Steuererträge auf Bund und Länder insgesamt
(Art. 106 GG; siehe Rn. 20ff.);

2. Stufe: primärer horizontaler Finanzausgleich: Verteilung der Steuererträge, die den Ländern insgesamt
zugewiesen wurden, auf die einzelnen Bundesländer (Art. 107 Abs. 1 GG; siehe Rn. 100ff.);

3. Stufe: sekundärer (korrigierender) horizontaler Finanzausgleich (sog. Länderfinanzausgleich; siehe
Rn. 111ff.): Umverteilung von Erträgen, die zunächst den einzelnen Ländern zugewiesen wurden, um un-
terschiedliche Finanzkraft auszugleichen (Art. 107 Abs. 2 S. 1 und 2 GG);

4. Stufe: sekundärer (korrigierender) vertikaler Finanzausgleich (siehe Rn. 124ff.): Umverteilung von Er-
trägen, die zunächst dem Bund zugewiesen wurden, auf die Ländergesamtheit oder einzelne Länder
(Art. 107 Abs. 2 S. 3, 106 Abs. 4 S. 2, 106 Abs. 8 GG).

6 Die möglichen Sanierungshilfen von Bund und Ländern im Falle einer extremen
Haushaltsnotlage können zwar nochmals die Ergebnisse des Finanzausgleichs modifi-
zieren (s. u. Rn. 150). Da dies aber außerhalb des Finanzausgleichs geschieht, werden
sie hier in einem besonderen Teil des Buches (§ 9) dargestellt.

7 Bei der in Art. 106 GG geregelten primären vertikalen Steuerertragsaufteilung
(1. Stufe) werden die Erträge bestimmter (Bundes)Steuern Bund oder Ländern entwe-
der vollständig (als sogenannte Bundessteuern oder Landessteuern – Trennsystem)
oder anteilig (Gemeinschaftsteuern – Verbundsystem) zugewiesen. Es herrscht also
ein Mischsystem zwischen Verbund- und Trennsystem (s. u. Rn. 24). Hinzu kommt
eine Ertragszuweisung an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Art. 106 Abs. 6

5 Maunz, in: ders./Dürig (Hg.), Grundgesetz, Art. 106 Rn. 6 m.w.N.
6 Henneke,Öffentliches Finanzwesen, 2. Aufl. 2000, Rn. 687.
7 So ausdrücklich BVerfGE 101, 158 (219ff.) – Finanzausgleich III; instruktiv auch BVerfGE 72, 330
(383ff.) – Finanzausgleich I; vgl. die anschauliche Darstellung dieser vier Regelungsstufen bei Henneke,
Öffentliches Finanzwesen, 2. Aufl. 2000, Rn. 689ff.; Schenke, in: Sodan (Hg.), Grundgesetz, 2. Aufl.
2011, Art. 107 Rn. 1;Donner, ZRP 1985, 327 (328), undWieland, Jura 1988, 410 (411) unterscheiden
fünf Stufen, indem sie die Verteilung der Ergänzungsanteile nach Art. 107 Abs. 1 S. 4 Hs. 2 GG als ei-
gene Stufe definieren.
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GG). Um bereits auf dieser Stufe ein möglichst ausgewogenes finanzielles Gleichge-
wicht herzustellen, sind die aufkommensstärksten Steuern – Einkommen-, Körper-
schaft- und Umsatzsteuer – Gemeinschaftsteuern (Art. 106 Abs. 3 GG), d. h. sie ste-
hen Bund und Ländern gemeinsam zu. Während dabei die Verteilung der
Einkommen- und Körperschaftsteuer von der Verfassung selbst geregelt wird
(Art. 106 Abs. 3 S. 2 GG) und damit feststeht, ist die Umsatzsteuerverteilung durch
einfaches Bundesgesetz variabel gestaltbar (Art. 106 Abs. 3 S. 3 GG). Bei der Festle-
gung der Anteile hat sich der Gesetzgeber an der Bedarfsentwicklung in Bund und
Ländern zu orientieren.

8Sind die Steuererträge zwischen Bund und Ländern aufgeteilt, schließt sich die in
Art. 107 Abs. 1 GG geregelte primäre horizontale Steuerertragsaufteilung (2. Stufe)
an. Das Kriterium für die Aufteilung des Anteils der Ländergesamtheit zwischen den
einzelnen Bundesländern ist in erster Linie die örtliche Vereinnahmung (Art. 107
Abs. 1 S. 1 GG). Nach Art. 107 Abs. 1 S. 4 GG gilt insoweit für die Umsatzsteuer
eine Ausnahme, denn bei ihr richtet sich der jeweilige Länderanteil nach der Einwoh-
nerzahl (siehe Rn. 101, 109).8

9Die bis dahin erzielten Ergebnisse werden auf der 3. Stufe noch einmal nach dem se-
kundären horizontalen Finanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 S. 1 u. 2 GG) korrigiert.
Danach sind die leistungsstärkeren Länder verpflichtet,9 den leistungsschwächeren
Ländern finanzielle Hilfen zu gewähren. Voraussetzung ist, dass unangemessene Fi-
nanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Ländern bestehen, welche die primäre
Steuerverteilung nicht beseitigen konnte. Gleichwohl darf ein auf dem bündischen
Prinzip beruhender Länderfinanzausgleich nicht zu einer vollständigen finanziellen
Nivellierung der Unterschiede führen, weil die mit der Eigenstaatlichkeit eng verbun-
dene finanzielle Selbständigkeit der Länder andernfalls verloren ginge.10

10Auf der 4. Stufe des grundgesetzlichen Finanzausgleichssystems, dem sekundären ver-
tikalen Finanzausgleich, wird dem Bund die Möglichkeit eingeräumt, finanzschwa-
che Länder bei der Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs durch ergänzende Zu-
weisungen aus dem Bundeshaushalt zu unterstützen (Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG).
Hierfür ist es erforderlich, dass auch nach Durchführung des horizontalen Finanzaus-
gleichs weiterhin korrekturbedürftige Unterschiede in der Finanzkraft der Länder be-
stehen (siehe Rn. 139ff.).

11Diese (in den Rn. 5ff. genannten) vier Regelungsstufen bilden ein in sich geschlosse-
nes, aber gleichwohl bewegliches Finanzausgleichssystem,11 so dass die Art. 106 bis
107 GG als abschließende Verteilungsregeln für zweckfreie Finanzausgleichszuweisun-

8 Vgl. auch BVerfGE 72, 330 (384) – Finanzausgleich I.
9 Nicht von (objektivrechtlichen) Pflichten her versteht Hidien, Der bundesstaatliche Finanzausgleich in
Deutschland, 1999, S. 523–576, vgl. auch S. 603ff., die Position der Empfänger im Finanzausgleich,
sondern als Inhaber eines „subjektiven konstitutionellen Finanzausgleichsrecht“.

10 BVerfGE 72, 330 (398) – Finanzausgleich I; 86, 148 (214f., 250) – Finanzausgleich II; 101, 158 (222)
– Finanzausgleich III.

11 Zu den Gestaltungsgrenzen des Finanzausgleichssystems: Kramer, Grenzen der Verfassungsänderung
im Bereich der bundesstaatlichen Finanzverfassung, 2000, S. 154ff.; zur verfassungsrechtlichen Archi-
tektur des Finanzausgleichs auch Kroll, StuW 2000, 45 (49ff.); die Beweglichkeit betont Pagenkopf,
Der Finanzausgleich im Bundesstaat, 1981: „[d]er Finanzausgleich als ‚ewige Aufgabe’ des Bundesstaa-
tes“ (S. 76), vgl. auch das dem Buch vorangestellte „panta rhei“ (S. 5, s. a. S. 78); in diesem Sinne auch
Hettlage, FinArch 14 (1953), 405: „C’est le provisoire qui dure.“ – nach der französische Redensart: „Il
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gen zu betrachten sind.12 Dies gilt einerseits für das Verhältnis von Bund und Ländern
sowie andererseits für das Verhältnis der Länder untereinander. Ergänzende Finanzzu-
weisungen dürfen weder durch Vereinbarungen zwischen den Beteiligten13 noch
durch Bestimmungen des einfachen Gesetzgebers erfolgen. Andernfalls bestünde die
Gefahr, dass die vom Grundgesetz vorgesehene aufgabenorientierte Finanzausstattung
der einzelnen Gebietskörperschaften unterlaufen wird. Das System des Finanzaus-
gleichs stellt ein fein abgestimmtes Gefüge dar, bei dem die einzelnen Stufen aufeinan-
der aufbauen und sich gegenseitig voraussetzen. Jede von ihnen dient anderen Vertei-
lungs- und Ausgleichszielen, weshalb keine Stufe ausgelassen oder in ihrer zeitlichen
Reihenfolge verändert werden darf.

12 Gleichwohl kennt die Verfassung neben den Art. 106 bis 107 GG noch weitere Mög-
lichkeiten für die (Um)Verteilung von Finanzmitteln. Dabei handelt es sich einer-
seits um die Mischfinanzierungen von Gemeinschaftsaufgaben und bei der Verwal-
tungszusammenarbeit (Art. 91a-91e GG; vgl. § 3 Rn. 58ff.), andererseits um die
zweckgebundenen Zuweisungen im Rahmen der Art. 104a Abs. 3 GG und
Art. 104b GG (siehe § 3 Rn. 27ff. und 38ff.).14 Mit diesen Instrumenten unterstützt
der Bund die Länder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.15 Obwohl die Mitfinan-
zierung der Gemeinschaftsaufgaben und Verwaltungszusammenarbeit sowie die Fi-
nanzhilfen nicht unerhebliche Finanzausgleichswirkungen haben, gehören sie nicht
zum Kreis der Finanzausgleichsnormen. Sie ergänzen vielmehr lediglich den eigent-
lichen Finanzausgleich (vgl. o. Rn. 3).16 Ebenfalls außerhalb der Art. 106 bis 107 GG
wird eine mögliche zukünftige Regelung zur Bewältigung extremer Haushaltsnotlagen
(vgl. § 9 Rn. 7ff.) zu schaffen sein.

13 Unterhalb der Ebene der Verfassung bestehen noch weitere Finanzausgleichsysteme. Die bekanntesten
sind die der Rundfunkanstalten (§ 11 Abs. 2 RStV, §§ 12–16 RGebStV) und der Risikostrukturausgleich
der gesetzlichen Krankenversicherung (§§ 266ff. SGB V: Risikostrukturausgleich, „Gesundheitsfonds“).17

Gerade letzterer steht wegen seines beträchtlichen Volumens in tatsächlicher Konkurrenz zum bundes-
staatlichen Finanzausgleich nach dem Grundgesetz.18

n’y a que le provisoire qui dure“; eher kritisch zur Überperfektion der Regelungen Bryde, Verfassungs-
entwicklung, 1982, S. 121.

12 Friauf, JA 1984, 618 (622); v. Lewinski, Öffentlichrechtliche Insolvenz und Staatsbankrott, 2011,
S. 402f.; Heintzen, in: v. Münch/Kunig (Hg.), Grundgesetz-Kommentar, 6. Aufl. 2012, Art. 107
Rn. 6; Henneke, Öffentliches Finanzwesen, 2. Aufl. 2000, Rn. 689; Maunz, in: ders./Dürig (Hg.),
Grundgesetz, 21. Lfg 1983, Art. 107 Rn. 5; Heun, in: Dreier (Hg.), Grundgesetz, 2. Aufl. 2008,
Art. 107 Rn. 13.

13 Maunz, in: ders./Dürig (Hg.), Grundgesetz, 21. Lfg 1983, Art. 107 Rn. 5; Heun, in: Dreier (Hg.),
Grundgesetz, 2. Aufl. 2008, Art. 107 Rn. 13; zu Ausnahmen vgl. Stern, Das Staatsrecht der Bundesre-
publik Deutschland, Band II, 1980, S. 1173; a. A. (keine Geltung zwischen den Ländern): Heintzen,
in: v. Münch/Kunig (Hg.), Grundgesetz-Kommentar, 6. Aufl. 2012, Vorb Art. 104a–115 Rn. 44, 46,
Art. 107 Rn. 6.

14 Pagenkopf, Der Finanzausgleich im Bundesstaat, 1981, S. 237; Heun, in: Dreier (Hg.), Grundgesetz,
2. Aufl. 2008, Art. 107 Rn. 36, „treten im Übrigen neben die anderen Bundesleistungen“; Korioth,
Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, 1997, S. 651, „Verhältnis des Nebeneinanders zu
den anderen Zuweisungen des Bundes“; Vogel/P. Kirchhof, in: Dolzer/Kahl/Waldhoff (Hg.), Bonner
Kommentar, 27. Lfg. Juni 1971, Art. 107 Rn. 67.

15 Henneke,Öffentliches Finanzwesen, 2. Aufl. 2000, Rn. 697.
16 Heintzen, in: v. Münch/Kunig (Hg.), Grundgesetz-Kommentar, 6. Aufl. 2012, Art. 107 Rn. 1.
17 Überblick bei v. Lewinski,Öffentlichrechtliche Insolvenz und Staatsbankrott, 2011, S. 148ff.
18 Kritisch dazu F. Kirchhof, in: Sodan (Hg.), Krankenkassenreform und Wettbewerb, 2005, S. 19 (20f.).
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III. Maßstäbe der Steuerverteilung19

14Die Finanzverfassung des Grundgesetzes nimmt konkrete Verteilungsentscheidungen
vor, setzt aber keine unmittelbar vollziehbaren allgemeinen Maßstäbe für die
Steuerverteilung fest, sondern legt das Steuerverteilungs- und Ausgleichssystem nur in
unbestimmten Rechtsbegriffen fest.20 Die Vorgaben der Art. 106 bis 107 GG für die
Ausgestaltung des Finanzausgleichs sind überwiegend formaler Natur, denn in materi-
ell-inhaltlicher Hinsicht steht der Finanzausgleich weiterhin im politischen Entschei-
dungsermessen des (Bundes)Gesetzgebers und teilweise auch des Landesgesetzgebers
(z. B. Art. 106 Abs. 7 GG).21 Dies gilt vor allem für die vertikale Umsatzsteuervertei-
lung zwischen Bund und Ländern (Art. 106 Abs. 3 S. 4 GG), für die Kriterien zur Ge-
währung von Umsatzsteuerergänzungsanteilen (Art. 107 Abs. 1 S. 4 Hs. 2 GG), für
die Ausgleichsansprüche und Ausgleichsverbindlichkeiten und deren Höhe im Rah-
men des Länderfinanzausgleichs (Art. 107 Abs. 2 S. 2 GG) sowie für die Bundesergän-
zungszuweisungen (Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG).22

15Daraus ergibt sich, nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, für den Gesetzgeber
die Pflicht, das in „unbestimmten Rechtsbegriffen festgelegte Steuerverteilungs- und
Ausgleichssystem entsprechend den vorgefundenen finanzwirtschaftlichen Verhältnis-
sen und finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen durch anwendbare, allgemeine, ihn
selbst bindende Maßstäbe gesetzlich zu konkretisieren und zu ergänzen.“23 Dabei
soll eine langfristig angelegte Regelung getroffen werden, auf deren Basis dann „die
konkreten, in Zahlen gefassten Zuteilungs- und Ausgleichsfolgen abgeleitet werden
können.“24 Folglich müssen die vorher festzulegenden Maßstäbe unabhängig von
wechselnden Ausgleichsbedürfnissen sein und dürfen keine konkreten Summen ent-
halten. Über die langfristige Geltung der Maßstäbe soll mehr Planungssicherheit und
Transparenz bei der hoheitlichen Aufgabenfinanzierung hergestellt werden. Insbeson-
dere sorgen sie dafür, dass Bund und Länder die verfassungsrechtlich vorgegebenen
Begriffe in gleicher Weise interpretieren und damit einen Vergleich der Deckungsbe-
dürfnisse ermöglichen.25 Eine lediglich von politischen Interessen geleitete Verständi-
gung über bestimmte Geldsummen hofft das Gericht dadurch zumindest zu erschwe-

19 Vgl. grundlegend zum Folgenden: Kloepfer, in: ders. (Hg.), GS Brandner, 2011, S. 93 (96ff.); ders., Ver-
fassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 147ff.

20 Siehe auch Kloepfer, Verfassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 147ff.; BVerfGE 101, 158 (215) – Finanzaus-
gleich III.

21 Kloepfer, Verfassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 149; stärker materiell akzentuierte Vorgaben (föderale
Gleichheit, Angemessenheit) bei Jung, Maßstäbegerechtigkeit im Länderfinanzausgleich, 2008,
S. 161ff.

22 So die Auflistung bei BVerfGE 101, 158 (214f.) – Finanzausgleich III; vgl. Siekmann, in: Sachs (Hg.),
Grundgesetz, 6. Aufl. 2011, Vor. Art. 104a Rn. 63, „Hauptaufgaben“.

23 BVerfGE 101, 158 (215) – Finanzausgleich III; vgl. Maciejewski, in: Rensen/Brink, Linien der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, 2009, S. 391ff.; dazu auch Degenhart, ZG 2000, 84ff.;
Linck, DÖV 2000, 327ff.; Pieroth, NJW 2000, 1086f.; Rupp, JZ 2000, 269ff.; Wieland, DVBl.
2000, 1310ff.; kritisch zu der Art der Herleitung Jung, Maßstäbegerechtigkeit im Länderfinanzaus-
gleich, 2008, S. 18f., der selber auf die Pflicht „sicherzustellen, daß die unterschiedliche Finanzkraft
der Länder angemessen ausgeglichen wird“ (Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG) abstellt (S. 43ff.); zusammenfas-
send v. Schweinitz,Das Maßstäbegesetz, 2003, S. 71ff.; noch wenig untersucht ist der Einfluss der Idee
des „Schleiers des Nichtwissens“ von John Rawls (vgl. BVerfGE 101, 158 (218) – Finanzausgleich III),
auf diese Vorgabe des Verfassungsgerichts für ein Maßstäbegesetz.

24 BVerfGE 101, 158 (215) – Finanzausgleich III.
25 BVerfGE 101, 158 (217) – Finanzausgleich III.
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ren.26 Zudem erhöhen sich mit einer Maßstabsbildung die haushaltswirtschaftliche
Planbarkeit und die finanzwirtschaftliche Vorhersehbarkeit im Gesamtstaat.27

16 Aus dieser Grundkonzeption einer vorherigenMaßstabbildung und einer anschließen-
den Festlegung der konkreten Verteilungsentscheidungen ergibt sich ein zweitaktiges
Gesetzgebungsverfahren.28 Der Gesetzgeber hat, in Ausformung der unbestimmten
Rechtsbegriffe der Art. 106 und 107 GG, abstrakte Maßstäbe für die Zuteilung und
den Ausgleich in einemMaßstäbegesetz29 (s. u. Rn. 19) festzulegen, bevor er die kon-
kreten Finanzierungsfolgen im eigentlichen Finanzausgleichsgesetz30 (vgl. u. Rn. 58)
regeln darf.31 Über die vorherige Konkretisierung imMaßstäbegesetz sollen die Vertei-
lungskriterien für die gesetzgeberische Entscheidung Betreff den konkreten Finanzaus-
gleich feststehen, bevor die einzelnen Finanzierungsinteressen von Bund und Ländern
bekanntwerden. Im Finanzausgleichsgesetz wird dann geregelt, wie die konkreten Zu-
teilungs- und Ausgleichsfolgen für einen bestimmten periodischen Bezugszeitraum
aussehen. Hierbei ist der Gesetzgeber an die von ihm selbst gebildeten Maßstäbe ge-
bunden.32

17 Diese Ausgestaltung der Finanzausgleichsgesetzgebung hebt das die Maßstäbe bestim-
mende Gesetz in eine besondere Stellung zwischen Verfassung und (einfachem) Aus-
führungsgesetz. Es handelt sich um eine Bindung des Gesetzgebers an den Gesetzge-
ber33, der allgemeine Vorrang des späteren Gesetzes (lex-posteriorRegel) ist insoweit
außer Kraft.34 Ein Abweichen hiervon durch bloßes Ändern des Verteilungsschlüssels
ist dem Gesetzgeber versagt. Eine Verletzung der Maßstäbe wäre nämlich als mittelba-

26 BVerfGE 101, 158 (217) – Finanzausgleich III; Henneke, Öffentliches Finanzwesen, 2. Aufl. 2000,
Rn. 697c; zum Verhandeln der Beteiligten „mit dem Taschenrechner“: Waldhoff, Verwaltung 39
(2006), 155 (163f.); von der „Diktatur der Taschenrechner“ spricht Heintzen, in: v. Münch/Kunig
(Hg.), Grundgesetz-Kommentar, 6. Aufl. 2012, Art. 106 Rn. 31.

27 Kloepfer, Verfassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 148.
28 Siehe unter anderem Kroll, StuW 2000, 45 (47); Kube, Der bundesstaatliche Finanzausgleich, 2011,

S. 34; Kloepfer, in: ders. (Hg.), GS Brandner, 2011, S. 93 (97); ders., Verfassungsrecht I, 2011, § 26
Rn. 151.

29 Gesetz über verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteuerauf-
kommens, für den Finanzausgleich unter den Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergän-
zungszuweisungen (Maßstäbegesetz – MaßstG) vom 9. September 2001 (BGBl. I S. 2302), zuletzt ge-
ändert durch Art. 8 G zur Neuregelung der Kraftfahrzeugsteuer und Änd. and. G vom 29.Mai 2009
(BGBl. I S. 1170).

30 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – FAG) vom
20.Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955), zuletzt geändert durch Art. 2 Aufbauhilfegesetz vom 15. Juli
2013 (BGBl. I S. 2401).

31 BVerfGE 101, 158 (216) – Finanzausgleich III; Kloepfer, Verfassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 149; vgl.
dazu: Kube,Der bundesstaatliche Finanzausgleich, 2011, S. 33ff.; ein etwas anderes Konzept – Kombi-
nation von „rigider Aufteilung der Finanzmasse“ und „gewisser Flexibilität“ – schlägt Kesper, Bundes-
staatliche Finanzordnung, 1998, S. 158ff., vor.

32 Kloepfer, Verfassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 149.
33 Allgemein zu diesem Konzept höherrangiger „Supergesetze“: Kloepfer, in: ders. (Hg.), GS Brandner,

2011, S. 93 (94); ders., Verfassungsrecht I, 2011, § 21 Rn. 16f.; zum in seiner Wirkung ähnlichen
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), vgl. § 8 Rn. 208ff.

34 Von einer gegenüber der Finanzausgleichsgesetzgebung lex superior spricht: v. Schweinitz, Das Maßstä-
begesetz, 2003, S. 97ff. und ausdrücklich S. 245 und 337 (These 2); Kloepfer, in: ders. (Hg.), GS
Brandner, 2011, S. 93 (97); ders., Verfassungsrecht I, 2011, § 26 Rn. 150; Jung,Maßstäbegerechtigkeit
im Länderfinanzausgleich, 2008, S. 92, 186, leitet dieses Ergebnis aus einem mittelbaren Verfassungs-
verstoß ab, über das Maßstäbegesetz konkretisiere der Gesetzgeber die Verfassung, wogegen er nur
unter Verstoß gegen das Willkürverbot verstoßen könne; a. A. Pieroth, NJW 2000, 1086f.; Heun, in:




